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§ 14 Konsequenzen für den/die Täter/-in 
(1) Gegen Mitarbeitende, die Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige 

Erwachsene sexuell missbraucht haben, wird im Einklang mit den jeweiligen 
staatlichen und kirchlichen dienst- oder arbeitsrechtlichen Regelungen 
vorgegangen. Die betreffende Person wird nicht mehr in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen eingesetzt. 

(2) Die Rückkehr eines Klerikers, Ordensangehörigen oder einer/eines Pastoral-
referentin/Pastoralreferenten, die/der Minderjährige oder schutz- oder hilfe-
bedürftige Erwachsene sexuell missbraucht hat, in die KMS ist ausgeschlossen. 

 
 
§ 15 Falsche Verdächtigung oder Anklage  
Im Falle einer erwiesenen falschen Verdächtigung oder Anklage werden die Freistellung 
vom Dienst und gegebenenfalls weitere Auflagen durch den Militärbischof bzw. den 
Inkardinationsordinarius/Höheren Ordensoberen oder einen anderen Rechtsträger sofort 
aufgehoben. Mit der betroffenen Person ist zu klären, in welcher Form die Rehabilitation 
erfolgen kann und in welcher Form dabei die Öffentlichkeit informiert wird.  
 
 
§ 16 Spezielle präventive Maßnahmen 
Die Bestimmungen der Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und die dazu erlassenen 
Ausführungsbestimmungen für die KMS in ihrer jeweiligen Fassung sind vollumfänglich zu 
beachten. 
 
 
§ 17 Inkrafttreten 
Diese Verfahrensordnung wird zunächst für fünf Jahre in Kraft gesetzt. Sie wird vor 
Verlängerung ihrer Geltungsdauer einer Überprüfung unterzogen. Sie tritt am 15. März 
2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verfahrensordnung bei sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger durch Geistliche, Ordensmitglieder im Gestellungs- oder 
Beauftragungsverhältnis und durch Mitarbeiter/-innen im kirchlichen Dienst sowie durch 
im kirchlichen Bereich ehrenamtlich tätiger Personen in der Katholischen Militärseelsorge 
vom 01. November 2014 (Verordnungsblatt des Katholischen Militärbischofs, Nr. 8/2014, 
S. 112, Nr. 48) außer Kraft. 
 
 
 
Berlin, den    12. März 2021 
 
 
 
 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
 
+ Dr. Franz-Josef Overbeck  
   Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr 
   Bischof von Essen 
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Übernahme der Verfahrensordnung für den Bereich der  

Katholischen Militärseelsorge (staatlicher Bereich) 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Verfahrensordnung für den Jurisdiktionsbereich des Katholischen 
Militärbischofs in der Deutschen Bundeswehr wird für die Katholische Militärseelsorge 
(staatlicher Bereich) mit Wirkung vom 15. März 2021 übernommen. 
 
 
 
 
Berlin, den        15. März 2021 
 
 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
 
Reinhold Bartmann 
Militärgeneralvikar 
 
 


